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Sachverhalt und Antrãge 

Die am 19. September 1981 angemeldete, unter der Nummer 

0 075 034 veröffentliche europäische Patentanmeldung 

Nr. 81 107 438.4 ist von der Prüfungsabteiiung 125 durch 

Entscheidung vom 27. November 1985 zurUckgewiesen worden. 

Der Entscheidung lagen die in der persônhichen Rucksprache 

am 23. September 1985 überreichten Ansprüche 1 bis 3 und 

die mit Schreibeñ vom 23. Mai 1985 eingereichten Ansprüche 

4 bis 7 zugrunde. 

Die Prüfungsabteilung ist der Auffassung, der Gegenstand 

des Anspruchs 1 beruhe nicht auf einer erfinderischen 

Tätigkeit. Zur BegrUndung führt sie aus, daB die Lehre des 

Anspruchs 1 von einem Fachmann aufgrund des aus dem Doku-

ment DE-A- 1 916 165 bekannten Standes der Technik und 

aufgrund der in sein Wissen zu stellenden Kenntnis der 

Elemente der Fördertechnik gefunden werden konnte, ohne 

daB es dazu einer erfinderischen Leistung bedurft hätte. 

Gegen diese Zurückweisungsentscheidung hat der Beschwerde-

führer am 6. Dezeinber 1985 unter gleichzeitiger Zahiung 

der Gebühr Beschwerde mit dein Antrag eingelegt, die ange-

fochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu 

erteilen. 

In der am B. März 1986 eingegangenen Beschwerdebegrundung 

hat der BeschwerdefUhrer ausgeführt, daB die von ihm ge-

fundene Lôsung durch den Stand der Technik nach der DE-A--

1 916 165 nicht nahegelegen sei, da es sich bei diesem urn 

ein vóllig anderes Fachgebi.et handle, auf das der Fachmann 

für Erntemaschinen zur Läsung der ihm gesteliten Aufgabe 

nicht zurückgreife. 

00742 	 .1... 



2 	 T 104/86 

Mit Schriftsatz vom 20. Januar 1988, eingegangen am 

23. Januar 1988, hat der Beschwerdeführer beantragt, das 

Patent mit den beigefügten Ansprüchen 1 bis 7, den gleich-

falls beigefügten Seiten 1 bis 9 der Beschreibung, der 

Seite 4, Zeile 10, bis Seite 8, Ende der ursprunglichen 
Beschreibung nebst Zeichnung mit der Mafigabe, daB auf 

Seite 5 in Zeile 28 hinter dem Bezugszeichen 11 14" die 
Worte "der Entleerungsschnecke 12" eingefügt und auf 

Seite 7 die Zeilen 10 bis 22 gestrichen werden, zu 
erteilen. 

Der Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"Vorrichtung zum Entleeren von Erntegut aus einem Saminel-

behälter (2) für einen Mähdrescher mit mindestens einer 

Entleerungsschnecke (12), die durch eine mit dem Boden (4) 

des Sammelbehälters niindestens eine EinlaBóffnung (36) 

bildende Abdeckvorrichtung (22) abgedeckt 1st, wobei der 

wirksaiue Querschnitt der Einlal36ffnung mittels einer ver-

stellbaren Vorrichtung (48) veränderbar ist, die gemeinsam 
mit der Entleerungsschnecke unterhalb der Abdeckvorrich-

tung liegt, dadurch gekennzeichnet, daB die Entleerungs-

schnecke (12) am Boden (4) angeordnet und die verstelibare 

Vorrichtung als wenigstens eine von derselben Antriebsvor-

richtung wie die Entleerungsschnecke antreibbare, mehrere 
Fôrderblätter (46) aufweisende Paddeiwaize (48) ausgebil-

det ist, wobei jeweils das dent Boden am nãchsten liegende 

Ende eine Färderblattes mit dent Boden den kleinsten 

wirksamen Querschnitt für die Einlal36ffnung (36) bildet 

und bei Stillstand der Paddewaize der wirksame Querschnitt 

wesentlich kleiner ist als bei angetriebener Paddelwalze, 

deren Längsachse parallel zur Lãngsachse der Entleerungs-

schnecke verlãuft." 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; .sie 1st daher zulässig. 

Die mi geltenden Anspruch 1 aufgeführten Merkmale sind in 

den ursprunglichen Ansprüchen 1, 3, 4 of fenbart. 

Die geltenden Anspruche 2 bis 7 stUtzen sich auf die ur-

sprünglichen Anspruche 2, 5 und 7 bis 10. 

Die Fassung der Ansprüche ist daher mi Hinblick auf 
Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden. 

Die Prufung der mi Recherchenbericht genannten Dokurnente 

ergibt, daB von den durch sie bekanntgewordenen Vorrich-

tungen keine dein Gegenstand des Anspruchs 1 näher komrnt 

als die Entleerungsvorrichtung nach der US-A-3 841 536. 

Gegen die Herleitung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 von 

der Vorrichtung nach dieser Entgegenhaltung bestehen daher 

keine Bedenken. Alle Merkmale, die gemäB der US-A-

3 841 536 in Verbindung initeinander zuin Stand der Technik 
gehären, sind un Oberbegriff aufgeführt. 

Der Anspruch 1 entspricht somit auch der Regel 29 (1) 
(a) EPU. 	 - 

Die US-A- 3 841 536 betrif ft einen Sainmelbehãlter für 

einen Máhdrescher mit einer Entleerungsschnecke, die in 

einem unten am Samnielbehälter befestigten lãnglichen Ge-

häuse untergebracht ist. Eine im Sainmelbehâlter parallel 

zur Entleerungsschnecke angeordnete Abdeckvorrichtung mit 

EinlaBäffnungen an den Längsseiten deckt die Entleerungs-

schnecke und eine hinter den Einlal36ffnungen des Sanimelbe- 
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4 	 T 104/86 

halters angebrachte verschwenkbare Verschlul3vorrichtung 

ab. Diese Vorrichtung besteht aus zwei länglichen Platten, 

die sich parallel zu den Längsseiten der Abdeckvorrichtung 

Uber deren Lange erstrecken und auf einer Achse befestigt 
sind. Uber einen aus ilebein und einer Verbindungsstange 

bestehenden Steilmechanismus wird die Vorrichtung in die 

jeweilige Endlage, in der sie die Einlal36ffnungen ver-

schlieSt bzw. freigibt, verschwenkt. Das Verschliefien der 

EinlaBöffnungcn ermöglicht zwar ein Anfahren der Ent-

leerungsschnecke unter Leerlaufbedingungen (s. Spalte 4, 

Zeilen 5 bis II), doch erfordert diese Ausbildung der 
Verschlul3vorrichtung einen erheblichen baulichen Aufwand 
und verursacht bei feuchtem Gut die Gefahr von Brücken- 

bildungen, die das Entleeren erschweren, wenn nicht 

verhindern. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt dem Gegen-

stand des Anspruchs 1 daher die Aufgabe zugrunde, das 
Anfahrmoment der Entleerungsschnecke eines Sammelbehälters 

mit einfachen baulichen Mittein so klein wie mäglich zu 
halten, wobei Brückenbildungen des un Sammelbehãlter 
befindlichen Guts vermieden werden sollen. 

Die obige Aufgabe wird zur Uberzeugung der Kanuiier durch 

die Vorrichtung gernäf3 dem geltenden Anspruch 1 gelôst. 

Diese Vorrichtung geht, wie aus den Ausführungen im 

Kapitel 3 folgt, aus keiner der im Recherchenbericht 

genannten Dokumente als bekannt hervor. Sie 1st deshaib 

diesem Stand der Technik gegenüber neu im Sinne des 
Artikels 54 EPU. 

Die Prüfung, ob die Vorrichtung durch den entgegengehal-

tenen Stand der Technik, insbesondere die DE-A- 1 916 165 
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5 	 T 104/86 

in Verbindung mit dern Fachwissen, nahegelegt ist, ergibt 

folgendes: 

8.1 	Die DE-A- 1 916 165 betrif ft ein Silo mit einer lãnglichen 

Auslal36ffnung an seiner Unterseite und einem darunter an-

geordneten Gehäuse mit einer Entleerungsschnecke. Ihr wird 

der Siloinhalt von einer Dosiervorrichtung zugeführt, die 

aus mindestens zwei parallel zur Schneckenlangsachse ver-

laufenden und unabhängig vonejnander antreibbaren Paddel-

walzen besteht. Urn auch bei einern kontinuierlichen Färder-

betrieb das Silo vollständig entleeren zu könrien, wird 

nach dieser Entgegenhaltung die Färderleistung jeder 
Paddeiwaize in Abhängigkeit von dem Füllstand des über ihr 

liegenden Teilabschnitts des Silos geregelt. 

Die Anpassung der Fórderleistung der Paddeiwaizen an den 

Füllstand des zugehörigen Teilabschnitts während des Aus-

tragbetriebs 1st unter anderein dadurch inäglich, daB jede 

Paddelwalze über eine lösbare Kupplung von dern Antrieb der 

Entleerungschnecke antreibbar ist (s.Seite 4, Zeilen 5 
bis 11 und Anspruch 5). 

Für den Fachmann foigt daraus unmittelbar, daB diese 

Lösung die Mãgl.ichkeit bietet, jede Paddeiwalze durch 
Läsen der Kuppiung zwischen ihr und dem Antrieb der 

Entieerungsschnecke stillzusetzen, sobald der zugehörige 

Teiiabschnitt des Silos entleert 1st. 

Ein Hinweis, daB das Stillsetzen der Paddeiwaizen auch zu 

elner Verringerung des Anfahrmoments der Entleerungs-

schnecke bei gefülitern Silo verwendet werden soil und daB 

die Paddelwalzen demzufolge die Ansammiung von Silogut im 
Bereich der Entleerungsschnecke mäglichst weitgehend 

verhindern sollen, 1st der DE-A- 1 916 165 nicht zu 
entnehmen. 
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8.2 	Der auch mit dem Gebiet der Fördertechrijk vertraute em- 
schlãgige Fachniann weiB zwar, daB die Belastung der Ent-

leerungsschnecke von der Förderleistung der Paddeiwaizen 

abhängt. Selbst wenn dieser Fachmann die Verwendung der 

durch die DE-A- 1 916 169 bekannten aufhebbaren Antriebs-

verbindung von Paddeiwaizen und Entleerungsschnecke zur 
Herabsetzung des Anfahrmornents der Schnecke ins Auge 

fafite, so konnte er der DE-A-1 916 165 doch keine Anregung 

entnehmen, bei einer Vorrichtung nach der US-A- 3 841 536 

elne Paddeiwaize zugleich als Mittel zum Verstellen des 
Querschnitts der EinlaBöffnung zu verwenden und zu diesem 

Zweck der am Boden des Sammelbehälters eines Mähdreschers 
angeordneten Entleerungsschnecke so zuzuordnen, daB der 

kleinste wirksame Zufuhrquerschnitt zur Entleerungs-
schnecke liii Betrieb wie bei Stilistand der Paddeiwaize 

jeweils von dem Ende des Fôrclerblatts der Paddeiwaize, das 
dern Boden am nächsten ist, bestimmt wird und daB dieser 

Querschnitt bei Stilistand wesentlich kleiner ist als im 
Betrieb. 

	

8.3 	Der DD-A- 134 908 1st nur die Lehre zu entnehinen, zur 
Verhinderung der Brückenbildung in einem Sanunelbehälter 

elnes Mähdreschers einen Kratzerförderer oberhalb und quer 
zu einer Entleerungsschnecke so anzuordnen, daB das Ernte-

gut der Entleerungsschnecke an deren Einzugsseite von oben 

zugeführt wird. Dieser Kratzerfärderer 1st dabel von der 

Entleerungsschnecke antreibbar. An eine Beeinflussung des 

Anfahrmornents der Entleerungsschnecke 1st nicht gedacht. 

	

8.4 	Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daB keine der den 

Kapitein 8.1 bis 8.3 genannten Dokumenten zu entnehrnenden 

Lehren dem Fachmann eine Anregung geben kann, wie er 

vorzugehen hat, urn die aiis der UA-A- 3 841 536 bekannte, 

I 
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7 	 T 104/86 

über einen Stelimechanisinus zu verschwenkende Vorrichtung 
zurn Verândern des Querschnitts der Einlafiöffnung durch 

eine rotierende Vorrichtung, nänilich eine zugleich mit der 

Entleerungsschnecke von deren Antriebsvorrichtung antreib-

bare Paddeiwaize zu ersetzen, die selbsttätig durch die 

jeweilige Lage der Enden ihrer Förderblâtter gegenuber dem 

Boden des Samnnmelbehälters den wirksamnen Querschnitt der 

Einlal36ffnung im Betrieb und bei Stilistand der Ent-

leerungsschnecke und darnit deren Beaufschlagung bestimnrnt. 

8'. 5 	Die Vorrichtung nach demn Anspruch 1 beruht mithin auf 

einer erfinderischen Tàtigkeit mm Sinne des Artikels 56 
EPU. 

Der Anspruch 1 sowie die auf ihn rückbezogenen Ansprüche 2 

bis 7, die auf besondere ausführungsforrnen der Vorrichtunq 

nach Anspruch 1 gerichtet sind, sind daher gewährbar. 

Die Beschreibung ist den AnsprUchen angepaBt. Ebenso ist 

in ihr der Stand der Technik klargestellt und die Aufgabe 
irn Sinne der ursprünglichen Of fenbarung (vgl. EP-A-
0 075 034 1  Seite 1, Zeile 32 bis Seite 2, Zeilen 1 sowie 
11 bis 14) präzisiert. 

Bei den beantragten Anderungen auf den Seiten 5 und 7 

handelt es sich urn Anderungen, die nur der Kiarstellung 
dienen. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurUckverwiesen, auf die Anmeldung ein europäischer Patent 

mit folgenden Unterlagen zu erteilen: 

Ansprüche 1 big 7, eingegangen am 23. Januar 1988, 

Beschreibung, Seiten 1 bis 3, eingegangen am 23. Januar 

1988, und Seite 4, Zeile 10 bis Ende der ursprünglichen 

Beschreibung unter Vornahme der beantragten Anderungeri auf 

den Seiten 5 sowie 7, 

ursprungl iche Zeichnung. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

C. Maus 
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